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521-0204: Anhörung zum Entwurf für eine neue Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stel lungnahme zum Entwurf für eine neue Radio- und Fern-
sehverordnung (nachfolgend RTVV) und äussern uns gerne zu folgenden wettbewerbsrecht l ichen 
Aspekten: 

1. Art.  15 RTVV: Alkoholwerbung 

Abs. 4 von Art.  15 RTVV sieht vor,  dass Werbung für alkoholfre ies Bier bei Programmveranstal tern,  
die einem Werbeverbot für alkohol ische Getränke unterstehen, keine Werbewirkung für a lkoholhal-
t ige Getränke erzeugen darf.  Diese Best immung birgt  die Gefahr, dass daraus bei entsprechender  
Auslegung Wettbewerbsnachtei le für  d iejenigen Programmveranstal ter result ieren, welche einem 
Alkoholverbot unter l iegen, indem das Alkoholverbot für diese Programmveranstal ter auf ein Verbot 
von Werbung für alkoholfreies Bier ausgedehnt wird.  Zugleich ergeben sich dadurch Wettbewerbs-
nachtei le für die Produzenten von alkoholfre iem Bier gegenüber Herstel lern von andern alkohol-
freien Getränken. Der er läuternde Ber icht legt eine solche Auslegung nahe (vgl .  S. 9: „ In der  Praxis 
hat s ich gezeigt,  dass sich Werbesports für  alkoholhalt iges bzw. alkoholfre ies Bier kaum unter-
scheiden.“) .  Da diese Best immung über die Best immungen zur Alkoholwerbung im nRTVG hinaus-
geht,  resp. nicht durch das nRTVG abgedeckt ist ,  erachtet d ie Wettbewerbskommission eine Strei-
chung von Art .  15 Abs. 4 RTVV für sinnvol l .  

Grundsätzl ich ist  zu bemerken, dass die Regelungen in Bezug auf d ie Werbung und das Sponsoring 
einen ausserordent l ich hohen Detai l l ierungsgrad aufweisen. Die Wettbewerbskommission aner-
kennt d ie damit angestrebte Vermeidung der Gefahr der Irreführung des Publ ikums und die damit  
einhergehenden Gebote der Erkennbarkeit  der Werbung bzw. der Werbetrennung sowie des pro-
grammrecht l ichen Gebotes der Sachgerecht igkeit .  Es stel l t  s ich aber die Frage, ob sich ein solcher  
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Detai l l ierungsgrad zur Erreichung der mit  d iesen Regelungen verfolgten Zwecke notwendig ist .  
Dies gi l t  insbesondere für  die Best immungen über die Dauer der Werbung in Art .  18 RTVV sowie 
die Sponsornennung und die Auftr i t te des Sponsors in der Sendung gemäss Art .  19 und 20 RTVV, 
sofern sie über die im nRTVG vorgesehenen Best immungen hinausgehen.  

2. Art.  21 RTVV: Zusätzl iche Werbe- und Sponsor ingbeschränkungen für d ie SRG 

Mit Art .  21 RTVV sol l  dem Wil len des Gesetzgebers Rechnung getragen werden, wonach die SRG 
einerseits mit  Leistungsauftrag einem umfassenden Service publ ic verpf l ichtet  sein und mit  ent-
sprechenden Mit te ln ausgestattet werden sol l  und anderseits restr ikt iveren Werbebest immungen 
unter l iegen sol l .  Dieser Entscheid ist  n icht  Gegenstand der vorl iegenden Vernehmlassung und wird 
an dieser Stel le nicht in Frage gestel l t .  Es ist  für die Wettbewerbskommission auch nicht mögl ich,  
zu best immen, wie weit  d ie Werberestr ikt ionen für d ie SRG als Korrelat zur Gebührenf inanzierung 
reichen sol len. Die Wettbewerbskommission beschränkt  sich deshalb auf den Hinweis, dass je ein-
schneidender die Werberestr ikt ionen ausgestal tet  werden, desto geringer die auf dem Markt  gene-
r ierbaren Einnahmen ausfal len und entsprechend der Bedarf an Gebühren wächst.   

3. Art.  33 RTVV: Komplementäre nicht  gewinnorient ierte Radioprogramme 

Die Best immung sieht für d ie komplementären nicht  gewinnor ient ierten Radioprogramme vor,  dass 
diese ohne Werbung und Sponsor ing zu f inanzieren sind. Als Begründung wird im er läuternden 
Bericht ausgeführt,  d ie bisher ige Erfahrung habe gezeigt ,  dass sich mit  e inem auf Minderheiten 
ausger ichteten Radioprogramm kaum substanziel le Werbe- und Sponsoringeinnahmen erzie len 
lassen. Wolle der Veranstal ter ein für den Werbemarkt attrakt ives Publ ikum ansprechen, gerate er  
in Konf l ikt  mit  seinem komplementären Programmauftrag. Mit  dieser Best immung wird es den 
betreffenden Radios verwehrt,  Einnahmen auf dem Markt aus eigener Kraft  zu gener ieren. Solche 
Einnahmen führen jedoch nicht notwendigerweise zu einer Verschlechterung des Programmes, 
weshalb die Best immung abzulehnen ist .  Dies gi l t  umso mehr, als in Art .  37 RTVV der Konzessi-
onsbehörde die Möglichkeit  e ingeräumt wird, Auf lagen im Einzelfal l  zu verfügen, welche der Erfül-
lung des Leistungsauftrags dienen sol len.  
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4. Art.  35 RTVV: Versorgungsgebiete 

Die Anzahl und die Ausdehnung der Versorgungsgebiete für Radio- und Fernsehveranstalter mit  
einem Gebührenantei l  wird der Bundesrat e in einem separaten Verfahren fest legen. An dieser Stel-
le ist  es der Wettbewerbskommission ein Anl iegen, bereits vorgängig zu bemerken, dass die bisher  
geübte Zurückhaltung des Bundesrats hinsicht l ich grösserer Ausdehnungen von Versorgungsgebie-
ten aus wettbewerbl icher Sicht problematisch ist ,  denn die Arrondierungen und die Überschneidun-
gen von Versorgungsgebieten führen zu einer Intensivierung der Konkurrenz. Grössere Versor-
gungsgebiete und Überschneidungen von Versorgungsgebieten sind deshalb im Interesse mögl ichst  
wirksamen Wettbewerbs unabdingbar. Als Kri ter ium für d ie Verweigerung der Erweiterung sol l te 
ledigl ich die fehlende Verfügbarkeit  von Frequenzen dienen.  

5.  Art .  36 RTVV: Gebührenantei le 

Diese Best immung knüpft  den Gebührenantei l ,  der e inem Veranstal ter von Radio- und Fernsehpro-
grammen zugesprochen werden kann, an die Höhe der Betr iebskosten.  Diese Regelung birgt d ie  
Gefahr einer ineff iz ienten Verwendung der Mit te l  durch die berecht igten Veranstal ter.  Die Wettbe-
werbskommission empf iehl t ,  entweder bereits bei der  Formul ierung der Best immung oder aber bei 
ihrer Anwendung in der Praxis darauf  h inzuweisen, dass als Bemessungsgrundlage die bei ef f iz ien-
tem Einsatz der vorhandenen Mit te l  anfal lenden Betr iebskosten gelten. 

6. Art.  40 RTVV: Konzessionen von kurzer Dauer 

Die Best immung von Art .  40 RTVV sieht  für d ie Ertei lung von Konzessionen von kurzer Dauer Be-
schränkungen vor,  welche sich gemäss erläuterndem Bericht durch eine Häufung solcher Kurzver-
anstal tungen im UKW-Frequenzband rechtfer t igen. Zur Begründung wird angeführt ,  dass diese 
Programme die Verfügbarkeit  von UKW-Frequenzen beeinträcht igen und vie lerorts eine wir tschaft -
l iche Konkurrenz zu den dauerhaften Privatradios darstel l ten, weshalb sie in der Regel auf be-
st immte Zwecke beschränkt bleiben sol l ten. Soweit  s ich die Beschränkungen nicht durch die feh-
lende Verfügbarkeit  von Frequenzen ergeben, sind solche Beschränkungen unerwünscht:  Die Ver-
weigerung von Konzessionen von kurzer Dauer zur Verhinderung von Konkurrenz ist  aus wettbe-
werbl icher Sicht abzulehnen. Dieser Einwand r ichtet  sich gegen den Wort laut der Best immung von 
Abs. 1 (Dauer),  nicht aber gegen den Wort laut von Abs. 3, sondern dient in Bezug auf Abs. 3 der  
Best immung als Anregung bei deren Anwendung in der Praxis. 
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7. Art.  45 RTVV: Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen 

Der Beitrag bemisst  sich nach der vorgeschlagenen Best immung nach dem vom Veranstal ter für  
das Beitragsjahr budgetierten Aufwand und darf  höchstens einen Vier te l  des Verbreitungs-  und 
Signalzuführungsaufwands eines Veranstal ters ausmachen. Auch diese Regelung birgt d ie Gefahr  
einer ineff iz ienten Verwendung der Mit te l  durch die berecht igten Veranstal ter.  Die Wettbewerbs-
kommission empf iehlt  deshalb auch in Bezug auf d iese Best immung, entweder bereits bei der  For-
mul ierung der Best immung oder aber bei ihrer Anwendung in der Praxis darauf hinzuweisen, dass 
als Bemessungsgrundlage der bei eff iz ientem Einsatz der vorhandenen Mit tel  erforderl iche Auf-
wand gi l t .   

8. Art.  51 RTVV: Kanalbelegung 

Aus wettbewerbl icher Sicht ist  es abzulehnen, dass in der Verordnung von der Umsetzung der 
Kann-Vorschr i f t  von Art.  62 nRTVG Gebrauch gemacht wird, wonach das Departement regelt ,  wel-
che Programme Anspruch auf e inen bevorzugten Kanalplatz für die le i tungsgebundene Verbreitung 
haben. Die Wettbewerbskommission erachtet deshalb die ersatzlose Streichung von Art .  51 RTVV 
als sinnvol l .   

9. Art.  52 RTVV: Offene Schnit tste l len und technische Ausgestal tung 

Art.  52 Abs. 2 RTVV sieht  vor,  dass die Fernmeldedienstanbieter in dem Veranstal ter d ie Verwal-
tung seiner Kundenbeziehungen zu ermögl ichen hat,  wobei d ie Parteien die technische und kom-
merziel le Umsetzung der Verwaltung der Kundenbeziehungen vertragl ich regeln.  Im erläuternden 
Bericht wird präzisiert ,  dass dies nicht bedeute, dass der Veranstal ter e inen Anspruch auf exklusi-
ven physischen Zugang zur Infrastruktur der aufbereitenden Fernmeldedienstanbieter in habe und 
seine Kundschaft  selber aufschal ten oder abschalten könnte. Vielmehr genüge es, dass ihm die 
Anbieter in eine Art Grosshandelsangebot mache, wonach sie die Kunden im Auftrag des Veranstal-
ters in einem zu best immenden Zeitrahmen aufschalte. Aus Sicht des Wettbewerbs sind solche 
Präzisierungen abzulehnen. Der in Art .  52 Abs. 2 RTVV geregelte Sachverhalt  ist  gegenwärt ig Ge-
genstand eines karte l l recht l ichen Verfahrens. Eine speziel le sektorspezif ische Regul ierung, d ie 
neben die Anwendung der kartel l recht l ichen Vorschr i f ten hinzutr i t t ,  ist  aus Sicht  der Wettbewerbs-
kommission nicht notwendig.  
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Für Ihre Kenntnisnahme und die Berücksicht igung unserer Bemerkungen danken wir Ihnen bestens.  

 

Mit  f reundl ichen Grüssen 
WETTBEWERBSKOMMISSION 

 

Prof.  Walter A. Stoffe l  Dr.  Patr ik Ducrey 
Präsident Stv. Direktor 

 


